
Satzung 

des Kleingärtnerverein Frasenweg e.V. 

Frasenweg 25A, 34128 Kassel 

gegründet 1941 



Satzung 

des Kleingärtnerverein Frasenweg e.V. 

- im Folgenden kurz „Verein" genannt -

Aktuelle Fassung vom 19.02.2022 

Satzungsinhalt: 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereines

§2 Stellung des Vereines

§3 Zweck des Vereines

§4 Aufgaben des Vereines

§5 Mitglied

§6 Beendigung der Mitgliedschaft

§7 Gartenübernahme und Pachtverhältnis

§8 Beendigung des Pachtverhältnisses

§9 Rechte und Pflichten der Mitglieder

§10 Organe und Verwaltung des Vereines

§11 Mitgliederversammlung

§12 Vorstand

§13 Kassen- und Rechnungswesen

§14 Kassenprüfung

§15 Änderung des Satzungszwecks, Auflösung des Vereines

§16 Schlussbestimmungen
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3. Der Gesamtvorstand (erweiterter Vorstand) besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes, den Garten

Obleuten, Bewerter, Stromwart, Wasserwart, Fachberater, Gerätewart und dem Festausschuss. Diese

werden vom Vorstand berufen.

4. Vertretungsberechtigte Vorstandmitglieder im Sinne des §26 BGB sind der Vorsitzende und der

stellvertretende Vorsitzende. Sie sind allein vertretungsberechtigt. 

5. Wählbar sind aktive und passive Vereinsmitglieder. In den Posten des 1. und 2. Vorsitzenden können

lediglich aktive Mitglieder gewählt werden. Mit einem Gesamtverhältnis von 2/3 (aktive Mitglieder)

und 1/3 (passive Mitglieder) können andere Positionen im Vorstand auch durch passive Mitglieder

eingenommen werden. Somit bleibt gesichert, dass der Vorstand in der Mehrheit immer nur durch

aktive Mitglieder geführt wird. Dies gilt auch für Berufungen in den geschäftsführenden Vorstand.

6. Die Vorstandmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Sie

bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Notwendige Ergänzungswahlen erfolgen in jeder 

Mitgliederversammlung. Die durch Ergänzungswahl bestimmten Vorstandmitglieder werden für die 

Restdauer der Wahlperiode (Amtsperiode) gewählt. Fachberater und Wertermittler werden durch den 

Vorstand berufen. 

7. Der Vorstand übt seine Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus, er hat jedoch Anspruch auf

Erstattung seiner Auslagen. Dem Vorstand kann eine angemessene pauschalierte 

Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Die Höhe des zu zahlenden Betrages legt der Vorstand fest. 

Die Steuer- bzw. Abgaberechtlichen Vorschriften sind einzuhalten. 

8. Der Vorstand hat die Satzungsgemäßen Beschlüsse auszuführen. Er ist berechtigt und verpflichtet,

alle im Rahmen einer geordneten Vereinsverwaltung anfallenden Geschäfte wahrzunehmen. 

Er setzt fest 

a) die Höhe der Kosten, die durch Dritte vorgegeben werden (z.B. Strom- und Wassergeld)

b) die Höhe der Aufnahmegebühr

c) die Anzahl der zu leistenden Gemeinschaftsstunden

d) die Ersatzgebühr für nicht geleistete Gemeinschaftsstunden.

9. Zum Abschluss eines verpflichtenden Geschäftes von mehr als 500,00 Euro im Einzelfall ist die

Zustimmung des Vorstandes, von mehr als 2.500,- Euro im Einzelfall die Zustimmung der 

Mitgliederversammlung erforderlich. Dies gilt nur im Innenverhältnis. 

Ausgenommen sind Mittel die in dem Haushaltsplan beschlossen wurden, so wie Mittel, die dem 

Verein im Rahmen von Sanierungs- und Förderprogrammen des Landes Hessen, des Stadt- und 

Kreisverbandes Kassel der Kleingärtner oder der Stadt Kassel zur Verfügung stehen. 

10. Ein Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied ist nur aus wichtigem Grund

zulässig (§27 II BGB). 

11. Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens einmal im Monat zusammen. Zu den Sitzungen lädt der

Vorsitzende oder sein Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes ein. Eine 

Vorstandssitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn es eine Drittel der Vorstandsmitglieder unter 

Angabe der zur Verhandlung anstehenden Themen verlangt. 

12. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Vorstandsbeschlüsse erfordern die Anwesenheit der

Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes.
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